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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über den Wasserbau 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 14. April 2021 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation UVEK den Regierungsrat des Kantons Zug in oben erwähnter An-

gelegenheit zur Stellungnahme eingeladen. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt:  

 

Die Praxis im Umgang mit Naturgefahren, speziell dem Schutz vor Hochwasser, hat sich seit 

dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Wasserbau vor 30 Jahren weiterentwickelt. 

Die Änderungen nehmen Bezug darauf und stellen einen modernen, zeitgemässen Hochwas-

serschutz dar. Sie sind sinnvoll und werden von uns unterstützt. Wir begrüssen insbesondere 

die Verankerung des Umgangs mit dem Risiko und den höheren Stellenwert des Gewässer-

unterhalts. 

 

Im Zusammenhang mit der Änderung anderer Erlasse stellen wir jedoch folgenden Antrag für 

eine Anpassung von Art. 37 Gewässerschutzgesetz: 

 

Antrag: 

Die Passage «bereits verbauten oder korrigierten» in Art. 37 Abs. 1 Bst. d GSchG sei zu strei-

chen. 

 

Begründung: 

Nicht nur bereits verbaute oder korrigierte Gewässer sollen im Sinne einer Verbesserung um - 

oder ausgebaut oder verlegt werden. Damit besteht mehr Spielraum für die Verlegung der Ge-

wässer, was dazu beiträgt, den Gesetzesauftrag «Verdichtung nach innen» zu stärken . Es ist 

nicht einzusehen, weshalb für eine Deponie ein natürlicher Bach verlegt werden kann, inner-

halb der Verdichtungsgebiete dies aber ausgeschlossen sein soll. Die nun geplanten Anpas-

sungen bieten Gelegenheit, dieses Anliegen anzubringen. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

sign.  sign. 

 

Martin Pfister Tobias Moser  

Landammann Landschreiber 

 

 

 

Zustellung per E-Mail an: 

- revision-wbg@bafu.admin.ch (Word- und PDF-Dokument) 

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung 

- Direktion des Innern, info.dis@zg.ch 

- Baudirektion, info.bds@zg.ch 

- Tiefbauamt, info.tba@zg.ch 

- Amt für Umwelt, info.afu@zg.ch 

- Amt für Raum und Verkehr, info.arv@zg.ch 

 
 


